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Schulbesuch.

Da von einigen Schulleitungen über Zunahme der un¬
entschuldigten Schulversäumnisse Klage geführ
wurde, werden die Eltern Vormünder und Pflegeparteien schul
pflichtiger Kinder hiemit auf die für nicht entschuldigte Ver
äumnisse im § 22, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 28. August
1899, den Besuch der öffentlichen Volksschulen betreffend, be¬
eichneten nachteiligen Folgen aufmerksam gemacht.

Danach sind Eltern u. s. w., deren Kinder ohnege¬
hörige Entschuldigung die Schule nicht besuchen, mit
einer Geldstrafe bis zu 20 Kronen zu belegen oder im
Falle der Zahlungsunfähigkeit mit Einschließung auf die Dauer
bis zu zwei Tagen zu bestrafen (§ 16). Dieses Strafmaß
kann bis zu 40 Kronen bezw. 4 Tagen Einschließung erhöht
werden, wenn die Eltern oder deren Stellvertreter in der Ver¬
nachlässigung ihrer Pflichten rückfällig geworden sind, oder wenr
diese Vernachlässigung in gewinnsüchtiger Absicht stattgefunden hat

Nicht gehörig entschuldigte Versäumnisse sind den gänzlich
unstatthaften gleichzustellen. Als statthafte Entschuldigungsgründe
sind anzusehen: a) Krankheit des Kindes, b) Krankheit der
Eltern oder Angehörigen, wenn diese der Pflege des Kindes
erwiesenermaßen notwendig bedürfen, c) schlechte Witterung
wenn dadurch den Kindern Gefahr an der Gesundheit droht,
d) Ungangbarkeit der Wege

Die Entschuldigung der Versäumnisse ist dem betreffender
Lehrer, wenn möglich, vorhinein, sonst so bald tunlich, nachher
anzuzeigen

Dornbirn, am 2. Jänner 1903
Der Ortsschulrat.

Die Gewerbetreibenden werden hiemit aufgefordert, ihr
Rechnungen für die Monate Oktober, November und Dezemher

mit Ende 1902 abzuschließen und bis 15. Jänner 1903
in Halbbogenformat) an die Stadtkasse abzugeben. Die
Anschaffzettel sind mitzubringen.

Anmerkung: Für Hochbau, Straßenbau, Volksschule
Kirche, Feuerlöschwesen, Marktwesen u. s. w. sind abgesonderte
Rechnungen auszustellen. Die Rechnungen bis zum Betrag
einschießlich 20 Kronen sind stempelfrei, diejenigen im Betrage
von über 20 Kronen bis einschließlich 100 Kronen bedürfen
für jeden ganzen Bogen den Stempel von 2 Heller und über
nehr als 100 Kronen per Bogen 10 Heller Stempel. Die der

Gebür entsprechenden Stempelmarken sind vor Ausfertigung der
Rechnung auf der ersten Seite eines jeden Bogens aufzukleben

und mit dem ersten Worte des Textes zu überschreiben, nich
mit dem Datum.

Dornbirn, am 3. Jänner 1903.
Der Stadtrat.

Geschäftszahl E 702=2 u. E 715/2-2.
Versteigerungs=Edikt

Zufolge Beschlusses vom 5. Dezember 1902, GeschäftszahlE 702 und 715/2=2 gelangen am 7. Jänner 1903, von
ormittags 9 Uhr angefangen und nötigenfalls auch die fol¬
genden Tage von gleicher Stunde an, im Gerichtshause zu
Dornbirn (ehemaliges Steueramtslokal) zur öffentlichen Ver¬steigerung

00 verschiedene Herrenanzüge, 30 Knabenanzüge, 25
Wintermäntel, 4 Winterüberzieher, 25 Hosen, 25 Westen und
ca. 200 Meter Herrenkleiderstoffe u. s. w. alles neu.

Die Gegenstände können am Versteigerungstage in der
Zeit zwischen 8—9 Uhr vormittags im Versteigerungslokale be¬
sichtigt werden.

K. k. Bezirksgericht Dornbirn, Abtheilung V,
am 10. Dezember 1902.

Meßmer, Oberoffizial.

Mitteilungen.
Amtstag des Herrn k. k. Bezirkshauptmannes morgen

ontag den 5. d. Mts

bemeindeausschuß. Derselbe hält kommenden Mittwoch den
7. d. Mts. abends 5 Uhr eine Sitzung ab. Die Tagesordnung
st an der Amtstafel angeschlagen.

das Arbeitsamt ist nun eröffnet und steht den Arbeits¬
gebern, sowie den Arbeitsnehmern zur Verfügung.

K. k. Post —. Winsau. Die mit 15. Februar 1901 er¬
olgte Ausscheidung der Parzelle Winsau aus dem Bestelldezirke
es k. k Postamtes Dornbirn, und Einreihung dieser Parzell

in den Bestellbezirk Alberschwende ist im Gemeindeblatte Nr. 7
vom 17. Februar 1901 veröffentlicht worden. Dies zur Kenninis
nahme auf den in letzter Sitzung vom G.=A. Anton Mäser
eäußerten Wunsch.

kosung und Stellung. Als Familienväter für die kommende
Losung und Stellung wurden bestimmt die Herren: Diem

Wilhelm, Gastwirt, Marktstraße; Holzmüller Ulrich, Grabenmeister,
Kreuzgasse; Danner Albert, Gastwirt, Hinterachmühlerstraße
Rhomberg Franz, Gastwirt, Hatlerstraße; Fußenegger Jos. Andre,
Milchhändler, Bündtlittenstraße; Herburger Josef, Gastwirt
Kirchgasse; Huber Johann, Schlosser, Bachzasse; Thurnher
Johann, Stadtrat, Mitteldorfgasse

Fremdenverkehr. Im Monate Dezember 1902 wurden laut
den hieramts abgegebenen Meldezetteln in den hiesigen Gast¬
häusern 314 Fremde deherbergt

Von Gasthausbesitzern wurden im verflossenen Jahre laut
Meldezetteln 5328 Fremde in den hiesigen Gasthäusern beherbergt.

Im Laufe des Jahres 1902 wurden im Gemeindeamte
397 An- bezw. Abmeldungen von Seite der Arbeits= und
nterstandsgeber gemacht, hievon 1555 Anmeldungen neuange¬
ommener Fremden. Außer Familien, von denen manche sich
hier ansäßig machten, wurden Personen verschiedenen Stande
und verschiedener Beschäftgung angemeldet und hielten sich teils
längere, teils kürzere Zeit in hiesiger Gemeinde arbeitend auf.
Viele von letzteren haben für längere Zeit dauernde Beschäftigung
efunden. 424 Hilfsarbeitern wurden in diesem Jahre von
hiesiger Gemeinde Arbeitsbücher ausgestellt

Brotbeschau. Im Jahre 1902 wurden an 23 Tagen in
Bäckereien und Krämerläden die Brotbeschau vorgenommen und
rgaben sich hiebei 25 Beanständigungen. Bei diesen Bean¬
ständigungen wurden 31 Kernelaib, 4 weiße Pfundpaar und
9 Weggen wegen Gewichtsmangel in Beschlag genommen und

ins Armenhaus überführt.
hausierhandel. Im Laufe des Jahres 1902 haben 70 fremde

ausierer die hiesige Gemeinde besucht, wovon die meisten sich
inige Tage hier aufhielten. Manche von diesen Hausierern

nahmen wiederholt in der Gemeinde Aufenthalt und im Ganzen
wurden während des Jahres 1902 im hiesigen Rathause
116 Hausierdüchelvidierungen vorgenommen.

Ausweisungen. Im verflossenen Jahre wurden 4 Personen
mit Gemeindebeschluß auf Grund des § 10 G.=O. wegen Be¬
scholtenheit des Lebenswandels der fernere Aufenthalt in der
Gemeinde Dornbirn verweigert

Auswärtige Präute. Im Jahre 1902 erfolgten 62 Ehe¬
anmeldungen von Dornbirnern in der Stadtkanzlei. Unter den
Bräuten be finden sich 33 Auswärtige


